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TOP-THEMA

MITARBEITER-
DAT E N Greifen Sie jederzeit auf

Als Entgeltabrechner erhalten Sie beson- folgende Inhalte zu:

ders viele sensible Informationen liber - Muster & Vorlagen,

die Mitarbeiter lhres Unternehmens. Wo - aktuelle Arbeitshilfen und
hier Gefahren lauern und was Sie tun - das komplette Archiv.
kénnen, um den Schutz dieser Daten bei

der Entgeltabrechnung rundum zu ge-

wahrleisten, lesen Sie auf Seite 6 und 7

ABSCHIED STEUERFREIHEIT INFEKTIONEN

Wenn Mitarbeiter gehen, gibt es Die neue Aktivrente bedeutet: Erkranken Mitarbeiter Ihres
manchmal eine Abschiedsfeier. Rentenbeziehende Arbeit- Unternehmens an einem Infekt,
Ein aktuelles Urteil des Bundesfi- nehmer konnen einen Steuer- ist die Folge normalerweise
nanzhofs zeigt: Auch ein solches freibetrag von bis zu 2.000 € Entgeltfortzahlung im Krank-
Fest —vom Arbeitgeber finan- beanspruchen. Antworten auf heitsfall. Hin und wieder kann
ziert—kann eine steuerbegiins- die wichtigsten Fragen finden die Erkrankung aber auch ein
tigte Betriebsfeier sein.  Seite 3 Sie auf Seite4und 5 Arbeitsunfall sein. Seite 10
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Liebe Leserin, lieber Leser,

TOP-THEMA
die Frage, ob sensible Informationen, mit denen Sie arbeiten,
bestens geschitzt sind, beantworten Sie vielleicht ohne wei- Datenschutz im Lohnburo: Wie Sie ,lhre“ sensib-
teres Nachdenken mit ,Ja“. Doch wenn Sie sich |hr Arbeits- len Mitarbeiterinformationen wirksam schitzen

umfeld und lhren Schreibtisch mal ganz genau ansehen: Fallt

Ihnen eventuell doch Verbesserungspotenzial auf? Liegen
hin und wieder Zettel mit Passwortern offen herum? Bleiben

auf Ihrem Bildschirm Daten, die Sie gerade bearbeitet haben, 8 Falle Saisonjob: Vermeiden Sie bei Sommeraus-
sichtbar, wenn Sie Ihren Platz verlassen? Geben Sie in Telefon- hilfen von vornherein teure Nachzahlungen
gesprachen mit Sozialversicherungstragern etc. unnotig In-
formationen Uber Mitarbeiter preis? In der Presse sind Hacker-
angriffe von aullen derzeit ein groBes Thema. Zu Recht, wie
ich finde. Doch was haufig Ubersehen wird: Die Gefahren fur
sensible Daten in diversen Abteilungen eines Unternehmens,
beispielsweise im Lohnbliro, lauern auch intern. Deshalb sind

Disziplin und Akribie auf dem Schreibtisch und rundherum 9 Warum miissen wir fiir unsere Minijobberin so
enorm wichtig. Besonders hilfreich ist eine konsequente Cle- hohe Beitrage zur Unfallversicherung zahlen?
an-Desk-Policy. Wie Sie diese konkret und zielfihrend umset-

zen und so fiir einen optimalen Datenschutz sorgen, lesen Sie Was ist mit der Versicherungspflicht, wenn ein
im Top-Thema auf den Seiten 6 und 7. Mitarbeiter unbezahlten Urlaub bekommt?

Viel Spal beim Lesen wiinscht lhnen lhre AKTUELLES

10 COVID, Influenza & Co: Wann Sie eine Infektion

%/é als Arbeitsunfall einstufen

Streikim Nahverkehr: Wer zu spat kommt, erhalt
kein Entgelt

Smarter als Urlaubsgeld: Wie Ihr Unternehmen
auch 2026 mit fast abgabenfreien Erholungsbei-
hilfen punkten kann

Britta Schwalm

Als Rechtsanwaltin und Expertin fuir Sozialversicherungs- und
Lohnsteuerrecht berat sie vor allem kleine und mittelstandische
Unternehmen.
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URTEIL DES MONATS

Austritt mit Stil & ohne Steuer: So bereitet lhnen das
Finanzamt nach einem Abschiedsfest keine Probleme

Wenn langjahrige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, gibt es manchmal eine Abschiedsfeier. Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH, Urteil vom 19.11.2025, Az. VI R 18/24) zeigt: Auch ein solches Fest —vom Arbeitgeber finanziert — kann eine steuerbegiinstigte
Betriebsfeier sein. Das gilt selbst dann, wenn der scheidende Mitarbeiter personliche Gaste einladen darf.

Ein Unternehmen veranstaltete und organisierte zur Verabschie-
dung seines Vorstandvorsitzenden einen Empfang in seiner Fir-
menzentrale. Es waren etwa 300 Gaste eingeladen, darunter u. a.
Vorstandsmitglieder, einige Mitarbeiter, Angehorige des 6ffentli-
chen Lebens und 8 Familienmitglieder des Verabschiedeten.

Lohnsteuer fiir die Feier?

Spater kam ein LohnsteuerauBenprifer zu dem Schluss, dass der
Empfang keine Betriebsveranstaltung gewesen sei. Vielmehr
habe es sich eher um ein Fest des scheidenden Mitarbeiters ge-
handelt, fiir das die Arbeitgeberin die Kosten libernommen habe.
Daraus resultiere in vollem Umfang lohnsteuerpflichtiges Arbeits-
entgelt. Das zustandige Finanzamt nahm das Unternehmen fir
die entsprechend ermittelte Lohnsteuer in Haftung.

Abschied war Arbeitgeberveranstaltung

Das Unternehmen zog vor Gericht und bekam vor dem BFH recht.
Nach Ansicht der Richter kam es zunachst darauf an, dass es sich
bei der Veranstaltung nicht um eine private Feier des scheidenden
Mitarbeiters gehandelt hatte. In dem Fall ware eine Finanzierung
durch die Arbeitgeberin steuerpflichtiges Entgelt gewesen. Hier
lag aber eine Veranstaltung der Arbeitgeberin selbst vor.

Wigen Sie ab

Unter Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls muss in
solchen Fallen beurteilt werden, ob es sich in solchen Fallen um
ein Fest des Arbeitgebers oder ein solches des Arbeitnehmers
handelt. Im konkreten Fall war es entscheidend, dass die Arbeit-
geberin als Gastgeberin des Empfangs auftrat und die Gasteliste
bestimmte. Das Fest fand aullerdem in den Raumlichkeiten der
Arbeitgeberin statt.

TIPP O

Um in entsprechenden Fallen von vornherein keine Zweifel
aufkommen zu lassen, kdnnen Sie daftir sorgen, dass ein
Fest entsprechend der dargestellten Kriterien organisiert
wird. Es handelt sich um eine Veranstaltung lhres Unter-
nehmens, wenn sie von diesem in vollem Umfang organi-
siert, finanziert und ausgerichtet wird.

Achten Sie auf diese Grundregeln

Zuwendungen auf bis zu 2 Betriebsfeiern pro Jahr sind bis zu ei-
nem Betrag von 110 € pro Mitarbeiter lohnsteuer- und beitrags-
frei. Ab der dritten Betriebsveranstaltung werden die gesamten

Zuwendungen steuer- und beitragspflichtig — gleichgliltig, ob Sie
dabei einen Freibetrag einhalten oder nicht. Leistungen an Mitar-
beiter ab 110 € konnen Sie mit 25 % pauschalieren. Dasselbe gilt flir
Leistungen auf einer dritten, vierten etc. Betriebsfeier. Damit er-
reichen Sie Beitragsfreiheit und die Leistungen werden nicht zum
Arbeitsentgelt gezahlt.

ACHTUNG *

Voraussetzung flir die Pauschalierung war bis 31.12.2025
nur, dass die Zuwendungen Sachzuwendungen sind (also
Essen, kleine Geschenke, ein Ausflug etc.). Nach Ansicht
der Rechtsprechung musste die Feier fiir die Lohnsteuer-
pauschalierung nicht allen Mitarbeitern offenstehen. Dies
hat sich geandert: Zum 1.1.2026 wurde eine Klarstellung zur
Pauschalierung bei Betriebsveranstaltungen in § 40 Abs. 2
Satz TNr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) eingefligt. Da-
mit Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen mit 25 %
besteuert werden konnen, muss die Teilnahme allen Ange-
horigen des Betriebs oder eines Betriebsteils offenstehen.

Sie haben die Moglichkeit, die Pauschalsteuern auf den Beschaf-
tigten abzuwalzen. Nach den Vorgaben des Bundesfinanzminis-
teriums (Schreiben 10.1.2000, Az. IV C 5—5 2330/ - 2/00) gibt es
mehrere Moglichkeiten, deutlich zu machen, dass der Mitarbei-
ter die Pauschalsteuer tragen soll, beispielsweise eine entspre-
chende Regelung im Arbeitsvertrag (sogenannte Bruttolohnver-
einbarung), eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag oder
das wirtschaftliche Ergebnis einer Gehaltsanderung. Die Lohn-
steuer muss in dem Fall als Abzugsbetrag in der Gehaltsabrech-
nung erscheinen.

Pauschalierung und Freibetrag parallel?

Wenn Sie die Zuwendungen an Mitarbeiter pauschalieren wollen,
konnen Sie zusatzlich den Freibetrag anwenden.

Beispiel: [hr Unternehmen ladt alle Mitarbeiter aufgrund
eines hervorragenden Jahresergebnisses zu einer zweitati-
gen Fahrt nach Hamburg ein. Die Gesamtaufwendungen
flr die 50 Mitarbeiter, die teilnehmen, betragen insgesamt
10.000 € einschlieRlich Umsatzsteuer. Auf jeden teilneh-
menden Mitarbeiter entfallen also Zuwendungen in Hohe
von 200 €. Nachdem Sie den Freibetrag angewendet haben,
verbleiben flir jeden Mitarbeiter 90 € lohnsteuer- und bei-
tragspflichtiges Entgelt. Hierflir pauschalieren Sie die Lohn-
steuer mit 25 %. Die Pauschalsteuer Gbernimmt [hr Betrieb.
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Aktivrente: 7 praxisrelevante Antworten zum neuen

Steuerfreibetrag

Rentner, die bereit sind, nebenher zu arbeiten, haben seit dem 1.1.2026 die Méglichkeit, die sogenannte Aktivrente in Anspruch zu neh-
men. Im Klartext bedeutet der Begriff Aktivrente: Rentenbeziehende Arbeitnehmer kénnen einen Lohnsteuerfreibetrag von bis zu
2.000 € beanspruchen. Festgelegt ist dieser in § 3 Nr. 21 Einkommensteuergesetz (EStG). In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass es
bei der konkreten Umsetzung noch zahlreiche Unklarheiten gibt. Im folgenden Beitrag finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen,

die sich aus der Praxis ergeben.

1. Welche unserer Mitarbeiter konnen die Aktiv-
rente beanspruchen?

Damit die Beschaftigten in lhrem Unternehmen die Aktivrente in
Anspruch nehmen kdnnen, missen sie die folgenden Vorausset-
zungen zusammen erfillen:

1. Sie haben das Alter erreicht, ab dem sie ihre gesetzliche
Regelaltersgrenze beziehen kénnen (§ 35 Satz 2 oder § 235
Sozialgesetzbuch (SGB) VI).

2. Sie werden nichtselbststandig beschaftigt (§ 19 Abs.1Satz 1
Nr. 1EStG).

3. Der Arbeitgeber muss fur sie Rentenversicherungsbeitrage
oder Beitragszuschusse zu berufsstandischen Versorgungs-
einrichtungen zahlen (§ 168 Abs. TNr.1oder Nr. 1d oder Abs. 3,
§ 172 Abs. 1 oder § 172a SGB VI). Der Status im Rahmen der
Krankenversicherung (pflichtversichert, freiwillig gesetzlich
versichert, privat versichert) spielt keine Rolle. Bei geschafts-
flhrenden Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft ist die
Inanspruchnahme der Aktivrente davon abhangig, ob das
Unternehmen Rentenversicherungsbeitrage fur sie abfuhrt.
Wenn das der Fall ist, ist die Aktivrente moglich.

ACHTUNG *

Fir jeden Kalendermonat, in dem die oben genannten Vo-
raussetzungen nicht vorgelegen haben, ermaRigt sich der
Steuerfreibetrag um ein Zwolftel.

Demgegenuber kann die Aktivrente im Rahmen folgender Tatig-
keit nicht beansprucht werden:

- Fir selbststandige Tatigkeiten —aber: Wenn NEBEN der Selbst-
standigkeit noch eine mehr als geringfligige Beschaftigung
ausgelibt wird, kann DAFUR die Steuervergiinstigung bean-
sprucht werden.

- In einem aktiven Beamtenverhaltnis — aber: Pensionierte
Beamte, die eine mehr als geringfugige Beschaftigung aulSer-
halb eines Beamtenverhaltnisses ausliben, konnen die Aktiv-
rente nutzen.

« Wahrend einer Tatigkeit als Abgeordneter.

+ Im Rahmen eines Minijobs, also wahrend einer kurzfristigen
oder einer geringfligig entlohnten Beschaftigung. Minijobber
kénnen die Aktivrenten nicht beanspruchen, weil ihr Arbeitge-
ber fiir sie pauschale Sozialversicherungsbeitrage zahlt. Das
gilt unabhangig davon, ob die Lohnsteuer mit 2 % oder 20 %

pauschaliert wird oder der Lohnsteuerabzug nach den indivi-
duellen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
des Arbeitnehmers erfolgt. Teilzeitkrafte im sogenannten
Ubergangsbereich (monatliches Arbeitsentgelt von 603,01 € —
2.000 €) kénnen dementsprechend aber von der Aktivrente
profitieren.

ACHTUNG *

Welche Art der Erwerbstatigkeit die Mitarbeiter vor ihrer
nichtselbststandigen, rentenversicherungspflichtigen Be-
schaftigung ausgelbt haben, ist unerheblich (nichtselbst-
standig, verbeamtet oder selbststandig). Entscheidend fiir
die Aktivrente ist nur die momentan ausgetibte Tatigkeit.

2. Ab wann ist die Aktivrente anwendbar?

Die Neuregelung zur Aktivrente ist am 1.1.2026 in Kraft getreten.
Das bedeutet: Sie konnen sie auf den laufenden Arbeitslohn an-
wenden, den |hr Unternehmen fir einen nach dem 31.12.2025 en-
denden Lohnzahlungszeitraum zahlt. Das gilt ebenso fiir sonstige
Beziige, wie beispielsweise Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder
Gratifikationen, die nach dem 31.12.2025 zuflieRen. Was die Mit-
arbeiter Ihres Unternehmens angeht, konnen sie die Aktivrente ab
dem Folgemonat beanspruchen, in dem sie ihre gesetzliche Regel-
altersgrenze erreichen.

Beispiel: Ein Mitarbeiter erreicht das Alter flr seine Regel-
altersgrenze im Mai 2026. Deshalb kann er die Aktivrente ab
Juni 2026 in Anspruch nehmen.

3. Miissen wir die Regelung umsetzen?

Ja. Sie sind verpflichtet, den Lohnsteuerabzug entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen. Zu diesen Vorgaben ge-
hort auch die Berlcksichtigung der entsprechenden Freibetrage
im Lohnsteuerabzugsverfahren, beispielsweise den Freibetrag im
Rahmen der Aktivrente.

4. Wie beriicksichtigen wir die Aktivrente richtig?

Liegen alle Voraussetzungen fiir die Anwendung des Freibetrags
vor, mindern Sie den steuerpflichtigen Arbeitslohn des betreffen-
den Mitarbeiters monatlich um maximal 2.000 € (§ 3 Nr. 21 EStG).
Melden Sie die steuerfreien Aktivrentenbetrage mit der elekt-
ronischen Lohnsteuerbescheinigung an die Finanzverwaltung.
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Darlber hinaus geben Sie die Summe der steuerfreien Aktivren-
tenbetrdge in einem neuen Datenfeld der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung an.

ACHTUNG *

In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2026 nut-
zen Sie hierfur eine frei belegbare Zeile mit der konkreten
Zeilenbeschreibung ,SteuerfreibetragAktivrente” (ohne
Leerzeichen). Fir die Nutzung dieses Zusatzfeldes ist die
exakte Schreibweise zwingende Voraussetzung, um eine
maschinelle Verwertbarkeit der Angabe sicherzustellen. In
den Bescheinigungen fur die folgenden Jahres soll es eine
entsprechende Anpassung geben.

Der Mitarbeiter hat nicht die Pflicht, nur wegen Inanspruchnah-
me der Aktivrente eine Steuererklarung abzugeben. Allerdings
bleibt es bei seiner Verpflichtung, aus anderen Griinden eine Steu-
ererklarung abzugeben, beispielsweise aufgrund steuerpflichti-
gen Rentenbezugs. Der Mitarbeiter gibt den Freibetrag in seiner
Einkommensteuererklarung nur dann an, wenn Sie die Aktivrente
nicht oder teilweise nicht bertcksichtigt haben.

ACHTUNG *

Eine Lohnsteuerberechnung nehmen Sie nur fiir den steu-
erpflichtigen Arbeitslohn vor, der den Hochstbetrag tber-
steigt. Die Aktivrente istim maschinellen Programmablauf-
plan (PAP) nicht enthalten und auch nicht im Steuerrechner
des Bundesfinanzministeriums umgesetzt.

5. Wirkt sich die Aktivrente auf die Sozialversi-
cherung aus?

Auf die Sozialversicherungspflicht des betreffenden Mitarbeiters
wirkt sich die Aktivrente nicht aus. Bei der Lohnsteuerberechnung
und damit bei der Bemessung der Vorsorgepauschale lassen Sie
die Sozialversicherungsbeitrage auf die Aktivrente unbertcksich-
tigt. Im Ubrigen bescheinigen Sie in der Lohnsteuerbescheinigung
alle Sozialversicherungsbeitrage nach allgemeinen Grundsatzen.

6. Konnen Mehrfachbeschiftigte mehrere Freibe-
trage beanspruchen?

Mitarbeiter dirfen die Aktivrente im Lohnsteuerabzugsverfahren
nur in einem Beschaftigungsverhaltnis nutzen. Eine gleichzeitige
Anwendung flr mehrere Tatigkeiten ist nicht moglich. Ebenso ist
eine betragsmaRige Aufteilung auf 2 Beschaftigungen nicht ge-
stattet. Dabei kann nur der Arbeitgeber der ersten Beschaftigung
den Freibetrag beriicksichtigen (in den Steuerklassen I-V).

ACHTUNG *

Ist fir einen Mitarbeiter die Steuerklasse VI eingetragen,
ist das ein Hinweis auf eine weitere Beschaftigung. In dem
Fall dirfen Sie die Aktivrente nur berlicksichtigen, wenn

Ilhnen der Arbeitnehmer bestatigt, dass die Aktivrente fur
ihn nicht bereits in einem anderen Dienstverhaltnis berlick-
sichtigt wird. Lassen Sie sich die Bestatigung mindestens in
Textform geben, beispielsweise per E-Mail. Noch besser ist
es allerdings, die Bestatigung schriftlich und unterschrie-
ben anzufordern. Nehmen Sie das Dokument in jedem Fall
zum Lohnkonto.

Schopft ein Mitarbeiter den Freibetrag in seiner ersten Beschaf-
tigung nicht aus, kann er den Rest nicht gleichzeitig vom Zweit-
arbeitgeber anwenden lassen. Dennoch ist der Restbetrag nicht
ganz verloren: Der Mitarbeiter hat die Moglichkeit, den verblei-
benden Steuerfreibetrag aus der Aktivrente fiir das zweite Dienst-
verhaltnis nachtraglich mit der Einkommensteuererklarung zu
beantragen. Hierflir miissen in beiden Dienstverhaltnissen aber
die gesetzlichen Voraussetzungen fur die Inanspruchnahme der
Aktivrente vorliegen.

1. Was ist bei sonstigen Beziigen zu beachten?

Soweit sonstige Bezlige, wie beispielsweise Weihnachts- oder
Urlaubsgeld, zusammen mit dem laufenden Entgelt innerhalb des
Freibetrags von 2.000 € monatlich liegen, wenden Sie den Frei-
betrag wie Ublich an. Ubersteigt der sonstige Bezug zusammen
mit dem laufenden monatlichen Entgelt diese Grenze, ist der die
2.000 € Ubersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig.

ACHTUNG &

Esist nur der Teil eines sonstigen Bezugs lohnsteuerfrei, der
auf Zeitraume entfallt, fir die die Voraussetzungen der Ak-
tivrente schon vorlagen.

Denken Sie daran, dass die Aktivrente monatsbezogen ist. Schop-
fen Sie den Freibetrag in einem Monat nicht aus, kdnnen Sie den
restlichen Betrag also nicht auf den nachsten Monat tibertragen.

Beispiel: Ein Mitarbeiter hat das Alter furr seine Regelalters-
grenze im April 2026 erreicht. Ihr Unternehmen beschaftigt
ihn ab Mai 2026 gegen ein Entgelt von monatlich 1.800 €
weiter. Im Dezember 2026 wird er neben dem laufenden
Entgelt noch ein Weihnachtsgeld in Hohe von 900 € erhal-
ten. Dieses wird im Dezember 2026 ausgezahlt. Das Entgelt
von 1.800 € ist ab Mai 2026 komplett lohnsteuerfrei. Der Teil
des Freibetrags, den er nicht beansprucht (200 € monat-
lich), duirfen Sie nicht ,,sammeln®. Vom Weihnachtsgeld sind
nur 200 € lohnsteuerfei. Der die 2.000-€-Grenze Uberstei-
gende Betrag von 700 € (laufendes Entgelt 1.800 € + 900 €
Weihnachtsgeld = 2700 € — 2.000 €) ist steuerpflichtig.

Sie dlrfen den Freibetrag im Rahmen der Aktivrente nicht anwen-
den, wenn laufendes Entgelt oder sonstige Bezuige bereits nach
anderen Vorschriften lohnsteuerfrei sind. Das heif3t: Regelungen
wie die Freigrenze flr Sachbezuige in Hohe von monatlich 50 € ge-
hen dem Freibetrag nach § 3 Nr. 21 EStG vor.
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TOP-THEMA

Als Entgeltabrechner erhalten Sie besonders viele sensible Informationen zur Belegschaft. Diese Informationen miissen Sie gut
gesichert aufbewahren. Unterlauft lhnen dabei ein Fehler, kann das unangenehme Folgen haben. DatenschutzverstoRe ziehen
empfindliche Sanktionen nach sich, werfen ein schlechtes Licht auf lhr Unternehmen und verschlechtern das Betriebsklima. Le-
sen Sie hier, was Sie tun kénnen, um den Datenschutz bei der Entgeltabrechnung zu gewahrleisten.

Sie erhalten Uber die Mitarbeiter Ihres Unternehmens bei-
spielsweise Informationen tiber den Lebenslauf, die Anzahl der
Kinder, den Krankenstand, liber das Entgelt sowie darlber, ob
das Entgelt gepfandet wird. Damit haben Sie Zugang zu sen-
siblen personenbezogenen Daten, die sonst kaum jemand er-
fahrt. Deshalb hat Datenschutz bei der Entgeltabrechnung die
hochste Prioritat. Sie mussen ,lhre” Daten so schitzen, dass
unbefugte Personen diese Informationen weder lesen und
kopieren noch bearbeiten und I6schen konnen. Die einschla-
gigen Vorschriften finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und in der europdischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO).

Bei VerstoRRen gegen das BDSG drohen Ihrem Unterneh-
men unter anderem BuBgelder von bis zu 20 Mio. € oder
bis zu 4 % des globalen Umsatzes —je nachdem, welcher
Betrag hoher ist. Vertreten durch die Unternehmenslei-
tung, die Personalabteilung oder durch Entgeltabrech-
ner, mussen Unternehmen beweisen konnen, dass sie
die Vorgaben beachten. Hierflr bendtigen Sie als Ent-
geltabrechner gegebenenfalls umfassende Dokumen-
tationen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie belegen
konnen, warum Sie welche Daten gespeichert haben.
Arbeitnehmer konnen auch den Ersatz immateriellen
Schadens durch VerstoRe gegen den Datenschutz gel-
tend machen. Diese Regelung unterscheidet sich maf3-
geblich vom bisherigen Recht und kann fur Arbeitgeber
erhebliche Folgen haben.

Mit einer sogenannten Clean-Desk-Policy sinkt die Wahr-
scheinlichkeit enorm, dass , lhre Daten” irgendwo hingera-
ten, wo sie nichts zu suchen haben. Clean-Desk-Policy ist eine
Sammlung von Vorgaben, die regeln, wie der Schreibtisch von
Mitarbeitern auszusehen hat, wenn diese das Buro verlassen.
Die Richtlinie kann unternehmensweit gelten oder nur fir
bestimmte Arbeitsbereiche, wie beispielsweise die Entgelt-
abrechnung und die Personalabteilung. Hier kann die Vorgabe
auch vorsehen, dass bestimmte Vorkehrungen bereits dann
getroffen werden missen, wenn der jeweilige Mitarbeiter nur
kurz das Biro verlasst.

Ein Beispiel aus der Praxis:

,Es ist daflir Sorge zu tragen, dass schiitzenswerte oder
geheime Informationen —egal ob in papierhafter Form
oder auf dem Bildschirm — nicht durch Dritte eingese-
hen werden konnen. Wenn der Arbeitsplatz verlassen
wird oder unbeaufsichtigt ist, sind schiitzenswerte Ak-
ten, Datentrager oder Hardware mit Informationen ord-
nungsgemaf wegzuschlieflen oder ordnungsgemal? zu
entsorgen.

Denken Sie stets daran, dass viele der personlichen Daten, mit
denen Sie arbeiten, besonders schiitzenswert sind. Sensib-
le Informationen, die Sie z. B. fiir Ihre Abrechnung bendétigen,
miussen Sie so sichern, dass weder unbefugte Kollegen noch
Aullenstehende darauf zugreifen kénnen. Dabei bedeutet
,sichern”im Sinne des Datenschutzes normalerweise ,weg-
schlieRen oder ,passwortgeschitzt speichern®. Damit Sie,
lhre Kollegen oder Mitarbeiter bei der Entgeltabrechnung
nichts tibersehen und alle SicherungsmafRnahmen zur selbst-
verstandlichen Routine werden, ist die Clean-Desk-Policy sinn-
voll. Bedenken Sie: Schon das Herumliegen eines Zettels, auf
dem Sie sich wahrend eines Gesprachs mit einem Sozialver-
sicherungstrager Notizen gemacht haben, kann ein grundle-
gender Verstof3 gegen den Datenschutz sein.

Denken Sie dartiber nach, wo die Gefahren lauern —spe-
ziell fir die Daten, mit denen Sie und alle anderen mit
der Entgeltabrechnung betrauten Kollegen arbeiten,
und schneiden Sie die Vorgaben darauf zu.

Weisen Sie Mitarbeiter darauf hin, elektronische Dokumente
und E-Mails nach Moglichkeit nicht auszudrucken. Manche
Unterlagen verlieren allerdings ihren Beweiswert, wenn sie
nur in elektronischer Form vorhanden sind. Vor Gericht gilt
eine Urkunde grundsatzlich dann als vollstandig und richtig,
wenn sie im Original unterzeichnet ist (§ 420 Zivilprozess-
ordnung (ZPO)). Wichtige Dokumente, deren Beweiswert in
einem Rechtsstreit entscheidend sein konnte, sollten Sie des-
halb besser weiter in Papierform aufbewahren.
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Hat sich die Idee einer generellen Clean-Desk-Policy noch nicht
durchgesetzt, konnen Sie diese fir sich selbst einfuhren. Wol-
len Sie auch Ihre Mitarbeiter oder Kollegen in der Entgeltab-
rechnung Uberzeugen, sollten Sie Folgendes bedenken:

1. Eventuell missen Sie zunachst regelmalig kontrollieren,
ob sich alle an die Vorgaben halten. Das ist zeitaufwendig
und die Kollegen konnten sich Uberwacht flihlen. Losen
konnen Sie dieses Problem, indem Sie eine Checkliste (s. u)
erstellen und jeder einmal die Aufgabe des ,Kontrolleurs®
tbernimmt.

2. Gibtes Kollegen, die die Mainahmen fir tbertrieben hal-
ten? Diesen sollten Sie die strengen Vorgaben des Daten-
schutzes und die Konsequenzen, die VerstoRe nach sich
ziehen konnen, nochmals vor Augen fuhren.

MASSNAHME

1. Standard-Schutzvorkehrungen sind Pflicht.

2. Dokumentieren Sie alle entscheidenden Vorgange.

3. Richtlinien werden haufig als ,Freiheitsberaubung*
betrachtet. Viele Beschaftigte fiihlen sich nur wohl am
Arbeitsplatz, wenn sie diesen ein bisschen ,einrichten”
konnen. Uberlegen Sie, ob dies nicht trotz der Clean-Desk-
Policy bis zu einem gewissen Grad moglich ist und erlaubt
werden kann.

Akribisch auf den Datenschutz zu achten, ist nicht immer
leicht. Schnell ist am Telefon an den vermeintlichen Mitarbei-
ter der Einzugsstelle eine personliche Information tber einen
Mitarbeiter ausgeplaudert. Oder eine Personalakte bleibt am
Bildschirm zu lange offen. Nutzen Sie die folgende Liste, um
sich und lhren Kollegen immer wieder aufs Neue bewusst zu
machen, welche MaRnahmen zum Schutz der sensiblen Da-
ten wichtig sind.

WIRD ERFULLT

3. Teilen Sie unbekannten Anrufern/Gesprachspartnern nie personenbezogene Daten tber die Mitarbei-
ter lhres Unternehmens mit. Rufen Sie zurlick und liberzeugen Sie sich davon, dass die oder der Unbe-
kannte beispielsweise tatsachlich von der Deutschen Rentenversicherung Bund anruft und eine Frage
zum beantragten Statusfeststellungsverfahren hat, oder vereinbaren Sie eine schriftliche Anfrage.

4. Kunden oder Geschaftspartnern des Unternehmens teilen Sie gar keine persénlichen Informationen in
Bezug auf Mitarbeiter mit—weder am Telefon noch im personlichen Gesprach. Kein AulRenstehender
braucht zu wissen, warum Mitarbeiter XY derzeit nicht erreichbar ist (Arbeitsunfahigkeit, Elternzeit,
Fortbildung). Die Angaben, dass die Person gerade nicht erreichbar ist und wie lange das voraussichtlich

dauern wird, gentigen.

5. Auch die Belegschaft erhalt keine persénlichen Informationen tiber die Kollegen.

6.Ist es unumganglich, dass Mitarbeiter, die nicht aus dem Lohnbtro oder der Personalabteilung stam-
men, personliche Daten transportieren, mussen Sie die Daten so sichern, dass sie nicht einsehbar sind.
AuRerdem sollten Sie die Beschaftigten auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichten.

7. Mussen Sie vertrauliche Dokumente versenden, treffen Sie die zur Versandart passenden Absiche-
rungen: verschlisselt und passwortgeschlitzt per E-Mail (das Passwort teilen Sie dem Empfanger auf
anderem Weg mit) oder als Einschreiben, wenn Sie per Post versenden. Die elektronische Datentibertra-
gung gilt aus Datenschutzsicht als sicherer als der Postversand. Allerdings mussen Sie entsprechende

Datenschutzmalinahmen treffen.

8.5ind Ihre Buroraume fiir Mitarbeiter anderer Abteilungen frei und jederzeit zuganglich, missen Sie
Sicherheitsvorkehrungen treffen: verschlossene Aktenschranke, keine offenen Akten am verlassenen
Bildschirm bzw. auf dem Schreibtisch, Monitore mit Blickschutzfiltern.

9. Setzen Sie sich hin und wieder mit dem Anbieter Ihrer Abrechnungssoftware in Verbindung und ver-
gewissern Sie sich, dass die verschlisselte Kommunikation mit den Sozialversicherungstragern daten-

schutzrechtlich auf dem neuesten Stand ist.

10. Vernichten Sie Daten und Akten richtig. Papier muss geschreddert und virtuelle Daten mussen mit
Loschsoftware vernichtet werden. Datentrager missen eventuell korperlich zerstort werden.

B
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Checkliste: Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten



		MASSNAHME

		WIRD ERFÜLLT



		1. Standard-Schutzvorkehrungen sind Pflicht.

		☐

		2. Dokumentieren Sie alle entscheidenden Vorgänge.

		☐

		3. Teilen Sie unbekannten Anrufern/Gesprächspartnern nie personenbezogene Daten über die Mitarbeiter Ihres Unternehmens mit. Rufen Sie zurück und überzeugen Sie sich davon, dass die oder der Unbekannte beispielsweise tatsächlich von der Deutschen Rentenversicherung Bund anruft und eine Frage zum beantragten Statusfeststellungsverfahren hat, oder vereinbaren Sie eine schriftliche Anfrage.

		☐

		4. Kunden oder Geschäftspartnern des Unternehmens teilen Sie gar keine persönlichen Informationen in Bezug auf Mitarbeiter mit – weder am Telefon noch im persönlichen Gespräch. Kein Außenstehender braucht zu wissen, warum Mitarbeiter XY derzeit nicht erreichbar ist (Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit, Fortbildung). Die Angaben, dass die Person gerade nicht erreichbar ist und wie lange das voraussichtlich dauern wird, genügen.

		☐

		5. Auch die Belegschaft erhält keine persönlichen Informationen über die Kollegen.

		☐

		6. Ist es unumgänglich, dass Mitarbeiter, die nicht aus dem Lohnbüro oder der Personalabteilung stammen, persönliche Daten transportieren, müssen Sie die Daten so sichern, dass sie nicht einsehbar sind. Außerdem sollten Sie die Beschäftigten auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichten.

		☐

		7. Müssen Sie vertrauliche Dokumente versenden, treffen Sie die zur Versandart passenden Absicherungen: verschlüsselt und passwortgeschützt per E-Mail (das Passwort teilen Sie dem Empfänger auf anderem Weg mit) oder als Einschreiben, wenn Sie per Post versenden. Die elektronische Datenübertragung gilt aus Datenschutzsicht als sicherer als der Postversand. Allerdings müssen Sie entsprechende Datenschutzmaßnahmen treffen.

		☐

		8. Sind Ihre Büroräume für Mitarbeiter anderer Abteilungen frei und jederzeit zugänglich, müssen Sie Sicherheitsvorkehrungen treffen: verschlossene Aktenschränke, keine offenen Akten am verlassenen Bildschirm bzw. auf dem Schreibtisch, Monitore mit Blickschutzfiltern.

		☐

		9. Setzen Sie sich hin und wieder mit dem Anbieter Ihrer Abrechnungssoftware in Verbindung und vergewissern Sie sich, dass die verschlüsselte Kommunikation mit den Sozialversicherungsträgern daten-schutzrechtlich auf dem neuesten Stand ist.

		☐

		10. Vernichten Sie Daten und Akten richtig. Papier muss geschreddert und virtuelle Daten müssen mit Löschsoftware vernichtet werden. Datenträger müssen eventuell körperlich zerstört werden.

		☐
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PRAXISTIPPS ZUR SAISON

B

Falle Saisonjob: Vermeiden Sie bei Sommeraushilfen von
vornherein teure Nachzahlungen

Stellt Ihr Unternehmen in den kommenden Monaten Sommeraushilfen ein? Falls sich der kurzfristige Mitarbeiter als Gliicksgriff erweist,
will Ihr Unternehmen ihn vielleicht weiterbeschaftigen. Doch Vorsicht! Das fiihrt moglicherweise zu sozialversicherungsrechtlichen Pro-
blemen. Die gute Nachricht ist: Gewusst wie, kdnnen Sie diese Probleme ohne Weiteres verhindern.

Benotigt Ihr Unternehmen glinstige Aushilfen — fir Saisontatig-
keiten oder als Vertretung —, sind kurzfristig Beschaftigte eine be-
sonders vorteilhafte Losung. Flr diese Mitarbeiter zahlt Ihr Unter-
nehmen keinen Cent an Beitragen. Das gilt allerdings nur, wenn
die Beschaftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf maximal 70
Arbeitstage oder 3 Monate begrenzt ist. Wird diese Grenze tber-
schritten, ist die Beschaftigung versicherungspflichtig. Fir die Fra-
ge, ab wann das dann gilt, spielt es eine grol3e Rolle, zu welchem
Zeitpunkt beschlossen wurde, dass die Beschaftigung uber die
Kurzfristigkeit hinaus ausgedehnt wird:

1. Grundsatzlich tritt erst ab dem Tag, an dem die Aushilfe tber
die Zeitgrenze hinaus arbeitet, Versicherungspflicht ein.

2. War die Beschaftigungsdauer aber von vornherein auf mehr
als 3 Monate/70 Arbeitstage angelegt, besteht Versiche-
rungspflicht vom ersten Tag an.

3. Stellt sich erstim Laufe der Beschaftigung heraus, dass die

Zeitgrenze Uberschritten wird, liegt ab dem Tag, an dem das
Uberschreiten der Zeitdauer erkennbar wird, keine kurzfris-
tige Beschaftigung mehr vor. Fir die davor liegende Zeit
bleibt es aber bei der Versicherungsfreiheit.

TIPP @

Der Vertrag der Aushilfe sollte stets auf 3 Monate/70 Ar-
beitstage befristet werden. Eine Verlangerung ist sinnvoll,
wenn die Befristung auslauft. Auf diese Weise verhindern
Sie, dass die Sozialversicherungspflicht von vornherein gilt.
Auch ein Priifer kann dann nicht unterstellen, dass eine Ver-
langerung von vornherein geplant war. Rechnen Sie aber
damit, dass der Priifer nachfragt, warum die Verlangerung
erst ,auf den letzten Driicker” abzusehen war, und dass Sie
dann eine plausible Begriindung parat haben.

Smarter als Urlaubsgeld: Wie lhr Unternehmen auch 2026 mit
fast abgabenfreien Erholungsbeihilfen punkten kann

Uber eine kleine finanzielle Unterstiitzung freut sich die Belegschaft zur Urlaubszeit ganz besonders. Die sogenannten Erholungsbeihil-
fen bleiben zwar nicht lohnsteuerfrei, liber die Lohnsteuerpauschalierung kénnen Sie aber Beitragsfreiheit fiir hr Unternehmen und den
Mitarbeiter erreichen. Das gilt allerdings nur, wenn 3 zentrale Voraussetzungen erfiillt werden.

Fir Erholungsbeihilfen konnen Sie eine Lohnsteuer von pauschal
25 % abfuhren. Die Beihilfen bleiben dadurch beitragsfrei. Das gilt
aber nur, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfillen.

3 Voraussetzungen fiir Pauschalierung und Bei-
tragsfreiheit

VORAUSSETZUNG LIEGT VOR

Bei Barzuschissen erhalt der Mitarbeiter die
Erholungsbeihilfe zeitnah (maximal 3 Monate)
vor oder nach seinem Urlaub. Dann unterstellt
die Finanzverwaltung automatisch, dass es sich
tatsachlich um eine Erholungsbeihilfe und nicht
einfach um irgendeine Barzahlung an den Mit-
arbeiter handelt.

Die Erholungsbeihilfen Gberschreiten 2026 pro
Jahr nicht die folgenden Freigrenzen: flir den
Mitarbeiter selbst maximal 156 €, fiir seinen
Ehegatten maximal 104 €, fir jedes Kind des
Mitarbeiters maximal 52 €.

lhr Unternehmen hat die Zuschiisse mit dem
Beschaftigten nicht als Entgeltbestandteil ver-
einbart (keine Entgeltumwandlung). Dies ist
zwar keine Voraussetzung fuir die Lohnsteuer-
pauschalierung, aber flir die Beitragsfreiheit zur
Sozialversicherung.

FUr die Lohnsteuerpauschalierung der Erholungsbeihilfen mit
25 % brauchen Sie keinen Antrag bei lhrem zustandigen Betriebs-
stattenfinanzamt zu stellen. Auch eine Kontrolle, ob die Leistung
wirklich fir Erholungszwecke genutzt wird, ist nicht nétig.
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Checkliste: 3 Voraussetzungen für Pauschalierung und Beitragsfreiheit



		VORAUSSETZUNG

		LIEGT VOR



		Bei Barzuschüssen erhält der Mitarbeiter die Erholungsbeihilfe zeitnah (maximal 3 Monate) vor oder nach seinem Urlaub. Dann unterstellt die Finanzverwaltung automatisch, dass es sich tatsächlich um eine Erholungsbeihilfe und nicht einfach um irgendeine Barzahlung an den Mitarbeiter handelt.



		☐

		Die Erholungsbeihilfen überschreiten 2026 pro Jahr nicht die folgenden Freigrenzen: für den Mitarbeiter selbst maximal 156 €, für seinen Ehegatten maximal 104 €, für jedes Kind des Mitarbeiters maximal 52 €.

		☐

		Ihr Unternehmen hat die Zuschüsse mit dem Beschäftigten nicht als Entgeltbestandteil vereinbart (keine Entgeltumwandlung). Dies ist zwar keine Voraussetzung für die Lohnsteuer-pauschalierung, aber für die Beitragsfreiheit zur Sozialversicherung.

		☐
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»wWarum miissen wir fiir unsere Minijobberin so hohe Beitrage zur

Unfallversicherung zahlen?“

2

Wir beschaftigen eine Minijobberin, die 150 € monatlich ver-
dient. Dieses Entgelt flieRt in die Entgeltmeldung an die Be-
rufsgenossenschaft ein. Nun sollen wir fiir die Mitarbeiterin
einen Beitrag zahlen, der nicht aus ihrem Entgelt, sondern aus
einem hoheren Betrag berechnet wird. Warum?

Die Berufsgenossenschaften sind berechtigt, die Beitrage nach
sogenannten Mindestjahresarbeitsverdiensten zu erheben. Se-
hen Sie in der Satzung lhrer Berufsgenossenschaft nach, ob ein
solcher Mindestjahresarbeitsverdienst dort vorgesehen ist. Bei-
trage nach den Mindestjahresarbeitsverdiensten werden erho-
ben, wenn die regulare Beitragsberechnung einen Betrag ergibt,
der unter dem Mindestverdienst liegt. Zwar fuhrt eine gering-
fligig ausgeubte Tatigkeit in fast allen Versicherungszweigen
zur Versicherungsfreiheit. Das gilt aber nicht fur die Unfallver-

FRAGE

ANTWORT

sicherung. Hier fallt jede Beschaftigung (ohne Riicksicht auf den
Umfang oder die Hohe des Entgelts) in den Schutzbereich. Auch
Minijobber haben im vollen Umfang Anspruch auf Leistungen der
Berufsgenossenschaften. Dagegen stehen sehr geringe Beitrage
flr diese Beschaftigten, die durch den Mindestjahresarbeitsver-
dienst pauschal erhoht werden. Die Erhebung eines pauschalen
Mindestbeitrages dient zum einen dazu, die Verwaltungskosten
zu decken. Zum anderen wird berticksichtigt, dass auch bei Mit-
arbeitern mit geringen Entgelten eventuell Versicherungsleistun-
gen wie bei allen anderen Versicherten erbracht werden missen.

ACHTUNG *

Alle Beschaftigten Ihres Unternehmens sind unabhangig von den
Meldungen, die Sie erstatten, unfallversichert. Die Berufsgenos-
senschaften sind bei Mitarbeitern mit sehr geringem Einkommen
berechtigt, einen Mindestbeitrag entsprechend Ihrer Satzungsbe-
stimmung zu erheben. Wie hoch dieser ausfallt, erfahren Sie bei
der flr Ihr Unternehmen zustandigen Berufsgenossenschaft bzw.
in der Satzung lhrer Berufsgenossenschaft.

»Was ist mit der Versicherungspflicht, wenn ein Mitarbeiter unbezahiten

Urlaub bekommt?“

FRAGE

2

Ein Mitarbeiter hat seinen bezahlten Erholungsurlaub bereits
aufgebraucht, weil er gerade ein Haus baut. Ab Mai 2026
mochte er unbezahlten Urlaub nehmen. Ob dieser 4 oder 5
Wochen dauern soll, ist noch nicht ganz klar. Die Firmenlei-
tung ist einverstanden. Allerdings wollen wir im Vorfeld die
versicherungsrechtlichen Konsequenzen kldaren. Kdnnen Sie
uns weiterhelfen?

ANTWORT

m

Wichtigist fir Sie Folgendes: Auch bei unbezahltem Sonderurlaub
tber mehrere Monate bleibt das Arbeitsverhaltnis in arbeitsrecht-
licher Hinsicht weiter bestehen. Der Mitarbeiter kann nach Ende
des Urlaubs an seinen Arbeitsplatz zurlickkehren. Im Hinblick auf
die Sozialversicherung besteht das Beschaftigungsverhaltnis al-
lerdings nicht unbegrenzt weiter. Die Versicherungspflicht von
Mitarbeitern in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung
setzt grundsatzlich eine Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt vo-
raus. Eine Beschaftigung gilt fur die Sozialversicherungstrager nur
dann ohne Zahlung von Arbeitsentgelt als fortbestehend, wenn

1. das Beschaftigungsverhaltnis als solches nicht beendet ist
und

2. die Zahlungsunterbrechung nicht langer als einen Monat
dauert (§ 7 Abs. 3 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV).

So berechnen Sie die Monatsfrist

Die Monatsfrist beginnt am Tag nach der letzten Entgeltzahlung
und endet einen Monat spater. Es fallen keine Meldungen an,
wenn die Arbeitsunterbrechung einen Monat nicht tberschrei-
tet und es nicht zur Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses
kommt. Bei langeren Arbeitsunterbrechungen endet die entgelt-
liche Beschaftigung nach einem Monat. Sie erstatten eine Abmel-
dung und bescheinigen das im gesamten Meldezeitraum erzielte
Arbeitsentgelt. Meldegrund ist die 34"

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

schwalm@vnr.de
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AKTUELLES

COVID, Influenza & Co: Wann Sie eine Infektion als

Arbeitsunfall einstufen

Erkranken Mitarbeiter Inres Unternehmens an einem Infekt und sind sie arbeitsunfahig, ist die Folge normalerweise Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall. Doch hin und wieder kann eine entsprechende Erkrankung auch einen Arbeitsunfall darstellen. Diesen sollten Sie auf
Anhieb erkennen. Denn: Bei Anerkennung eines Arbeitsunfalls hat der betroffene Mitarbeiter Anspruch auf das umfassende Leistungs-
spektrum der gesetzlichen Unfallversicherung. Das kann eine Akutbehandlung sein sowie die medizinische, berufliche und soziale Re-
habilitation. SchlieBlich sind Verletzten- und Ubergangsgeld oder sogar Rentenzahlungen méglich. Ein aktuelles Urteil des Bayerischen
Landessozialgerichts (LSG) zeigt, wann eine virale oder bakterielle Infektion die Voraussetzungen fiir einen Arbeitsunfall erfiillt (Urteil

vom 19.1.2026 Az. L3 U 161/24).

Ein Produktbetreuer hatte mit seiner Arbeitgeberin vereinbart,
dass er mobil und auch im Homeoffice arbeiten kann. Am1.2.2023
und 2.2.2023 leitete er einen Workshop am Firmensitz seiner Ar-
beitgeberin. Die zustdndige Berufsgenossenschaft (BG) erfuhram
8.2.2023 mittels Unfallanzeige, dass sich der Beschaftigte bei dem
Workshop mit Corona infiziert hatte. Beigefligt war ein PCR-Test
vom 7.2.2023, der die Infektion mit dem Coronavirus bestatigte.

Berufsgenossenschaft forderte Nachweise

Auf Nachfragen der BG gab der Mitarbeiter an, dass eine Anste-
ckung nur beim Workshop maoglich gewesen sei. Alle alternativen
Kontakte seien nachweislich nicht erkrankt bzw. nicht relevant.
Die Corona-WarnApp habe in der fraglichen Zeit sonst keine Ri-
sikobegegnungen gemeldet. Die Berufsgenossenschaft lehnte
die Anerkennung der COVID-19-Erkrankung als Versicherungsfall
jedoch ab. Nach Abwagung des Sachverhalts und unter Bertick-
sichtigung der bisherigen Erkenntnisse liber das Coronavirus und
die Erkrankung lasse sich eine Infektion infolge der beruflichen
Tatigkeit nicht mit dem notwendigen MaR der Wahrscheinlich-
keit feststellen. Die Voraussetzungen zur Anerkennung eines Ver-
sicherungsfalls lagen nicht vor.

Kein Arbeitsunfall

Der Mitarbeiter zog gegen diese Entscheidung vor Gericht, hat-
te aber keinen Erfolg. Auch die Richter des LSG sahen hier keinen
Arbeitsunfall. Ein solcher hatte neben einer versicherten Tatigkeit
zur Zeit des Unfalls einen Gesundheitserstschaden als nachweis-
bare Konsequenz des Unfalls und die daraus resultierenden Fol-
gen erfordert. Fur die Anerkennung von COVID-19 als Arbeitsunfall
musse der Kontakt zu einer infizierten Person oder einer sonsti-
gen Infektionsquelle im Rahmen einer versicherten Tatigkeit im
Vollbeweis feststehen. Diesen Nachweis konnte der Mitarbeiter
im Streitfall nicht liefern.

FAZIT

Fir die Anerkennung einer viralen oder bakteriellen Infek-
tion als Arbeitsunfall ist eine besonders erhohte Infektions-
gefahr bei einer versicherten Tatigkeit erforderlich. Die
Leitung oder Teilnahme an einem Workshop bei sonstiger
Kontaktvermeidung mag eine wahrscheinliche Infektions-
quelle sein. Der von der Rechtsprechung geforderte ,Vollbe-
weis“ erfordert aber eine direkte Nachweiskette.

Streik im Nahverkehr: Wer zu spat kommt, erhalt kein Entgelt

Streiks im Nahverkehr haben erst kiirzlich wieder zu chaotischen Verkehrsverhiltnissen gefiihrt. Viele Mitarbeiter sind zu spat zur Arbeit
gekommen. Grundsatzlich bekommen Beschiftigte fiir solche Ausfallzeiten keine Entgeltfortzahlung. Darauf sollten Sie die Belegschaft
hinweisen, um sich eventuelle Diskussionen nach der nachsten Abrechnung zu ersparen.

Der einschlagige Grundsatz im deutschen Arbeitsrecht lautet:
Ohne Arbeit kein Geld. Das gilt zumindest dann, wenn eine be-
sondere gesetzliche Regelung nichts anderes vorsieht, beispiels-
weise die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfahigkeit oder an
Feiertagen.

Verantwortung des Mitarbeiters

Dafir, dass er seinen Arbeitsplatz (wie auch immer) erreicht, und
zwar punktlich, tragt ein Beschaftigter allein die Verantwortung.

Schafft er das nicht, erhalt er auch kein Entgelt. In Fallen, in denen
Beschaftigte geringfligig und unverschuldet zu spat zur Arbeit
erscheinen, kann und sollte Ihr Unternehmen allerdings ein Auge
zudrlcken: Der Mitarbeiter erhalt das Entgelt fir den gesamten
Tag, auch wenn er gefehlt hat. Haufen sich die Verspatungen,
beispielsweise aufgrund weiterer Streiks beim &ffentlichen Nah-
verkehr, konnen sich Ihr Unternehmen und der Beschaftigte auf
einen Ausgleich einigen. Der Mitarbeiter sollte aber fiir den frag-
lichen Zeitraum eine Alternativliosung finden oder —wenn mog-
lich —einige Homeoffice-Tage einlegen.
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IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
—
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Lohn & Gehalt aktuell”?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
schwalm@vnr.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach geht es:
Registrieren Sie sich fiir den Onlinebereich unter www.personalwissen.de/login

Hilfe zur Aktivierung:

tipp.personalwissen.de/hilfe-aktivierung

{2 PERSONALWISSEN
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